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Merkblatt Lichtraumprofil 
(Kanton-, Gemeinde-, Privatstrassen und Gehwege) 

 
Prächtige Bäume, üppige Hecken und bunte Blumenwiesen – die 

Gärten von privaten Hausbesitzern und Gartenliebhabern berei-

chern unsere Gemeinde Ebikon. Mit viel Pflege gedeihen die Pflan-

zen und breiten sich manchmal über Zäune, Mauern oder Grund-

stücksgrenzen hinweg aus. Dies hat zur Folge, dass die Sicht für 

Fussgänger – insbesondere für Kinder – sowie für andere Ver-

kehrsteilnehmer eingeschränkt wird und eine ordnungsgemässe 

Strassenunterhaltung nicht möglich ist. Zudem kann das Grün zu 

einem Sicherheitsrisiko werden und kann Rettungs-, Entsorgung 

und Kommunalfahrzeuge behindern. Unsere Gemeinde bittet Sie 

daher, Ihre Bepflanzungen zu überprüfen und sie bei Bedarf auf die 

zulässige Höhe zurückzuschneiden. 

Lichtraumprofil nach Breite und Höhe 

Pflanzen auf privaten Grundstücken dürfen das sogenannte Licht-

raumprofil im öffentlichen Raum nicht beeinträchtigen. Der „lichte 

Raum“ bezeichnet den Bereich über Gehwegen und Strassen, der 

von Pflanzen freigehalten werden muss. Um sicherzustellen, dass 

die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht gefährdet werden, 

verweisen wir auf die Einhaltung der Paragraphen 86 und 87 des 

Strassengesetzes. 
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Auszug aus dem Strassengesetz (StrG) 

 

 
„Das Grün in der Gemeinde Ebikon bereitet uns grosse Freude, 

doch übermässig gewachsene Pflanzen können die Arbeit erschwe-

ren und die Verkehrssicherheit gefährden. Aus diesem Grund ver-

pflichtet das Strassengesetz alle Grundstücksbesitzer dazu, ihre 

Bepflanzungen rechtzeitig zurückzuschneiden. So wird ein wichti-

ger Beitrag zur Sicherheit im Verkehr geleistet.“ 

 
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 


